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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.1955

Norm

StPO §283 A

Rechtssatz

Bei der Frage nach der Zulässigkeit einer Berufung wegen des Ausmaßes der verhängten Freiheitsstrafe bleibt eine

allenfalls neben der Freiheitsstrafe verhängte Geldstrafe und die für den Fall ihrer Uneinbringlichkeit angedrohte

Ersatzfreiheitsstrafe außer Betracht.
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